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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung
gemanl § 46 Abs. 1 GO LT
mit Antwort der Landesregierung

Anfrage der Abgeordneten Omid Najafi und Holger Kiihnlenz (AfD)

Antwort des Niedersachsischen Ministeriums fiir Wirtschaft, Verkehr und Bauen namens der Lan-
desregierung

Lage und Umsetzung der Fahrerlaubnisprifungen in Niedersachsen mit Blick auf Wartezeiten,
Priferkapazitaten und Qualitatsstandards

Anfrage der Abgeordneten Omid Najafi und Holger Kiihnlenz (AfD), eingegangen am 08.10.2025 -
Drs. 19/8654,
an die Staatskanzlei Gbersandt am 10.10.2025

Antwort des Niedersachsischen Ministeriums fiir Wirtschaft, Verkehr und Bauen namens der Lan-
desregierung vom 06.11.2025

Vorbemerkung der Abgeordneten

Der Erwerb der Pkw-Fahrerlaubnis stellt eine Voraussetzung fur gesellschaftliche Teilhabe und wirt-
schaftlichen Wohlstand dar - besonders in landlichen Regionen. Fiihrerschein und Fahrzeug erhéhen
die individuelle Mobilitéat und verbessern die Chancen von Arbeitsuchenden auf dem Arbeitsmarkt. In
diesem Zusammenhang spielen Fahrschulen eine zentrale Rolle, da sie den Menschen die benétig-
ten Kompetenzen vermitteln und die Grundlage fir ihre Mobilitat schaffen. Fir theoretische und prak-
tische Fihrerscheinprifungen sind in Deutschland ausschlieRlich der TUV und die DEKRA als
Pruforganisationen zugelassen. Dieses Monopol sollte bereits in der letzten Legislaturperiode des
Bundestages aufgehoben werden.

Zwischen theoretischer und praktischer Priifung darf maximal ein Jahr liegen, sonst verliert die the-
oretische Priifung ihre Giltigkeit und muss wiederholt werden. In der Praxis zeigten sich in Nieder-
sachsen wochen- oder monatelange Wartezeiten, komplizierte Priiforganisationen und gestiegene
Kosten fur den Fuhrerscheinerwerb. An manchen Orten In Niedersachsen mussten Fahrschiler in
den letzten zwolf Monaten mit langeren Wartezeiten auf praktische Fahrprifungstermine rechnen,
besonders im Raum Liineburg und Hannover war dies der Fall. Griinde dafur waren u. a. ein Mangel
an Fahrprufern und weniger Prifungstermine fiir die Fahrschulen.!

Vorbemerkung der Landesregierung

In Niedersachsen wurde die TUV Nord Mobilitat GmbH & Co. KG mit der Errichtung und Unterhaltung
einer Technischen Prufstelle fir den Kraftfahrzeugverkehr beauftragt. Die Durchfihrung der Fahrer-
laubnisprufung obliegt gemal § 15 Abs. 5 und § 69 Abs. 1 Fahrerlaubnis-Verordnung (FEV) den
amtlich anerkannten Sachverstéandigen oder Prifern fur den Kraftfahrzeugverkehr bei den Techni-
schen Priifstellen fiir den Kraftfahrzeugverkehr. Die rechtlichen Anforderungen einer Technischen
Prifstelle ergeben sich aus den 88 10 bis 14 des Kraftfahrsachverstéandigengesetzes (KfSachvG).
GemaR § 9 Verordnung Uber Zusténdigkeiten im Bereich Verkehr (ZustVO-Verkehr) ist das fiir Ver-
kehr zustandige Ministerium fiir die Aufsicht Gber die Technischen Prifstellen nach den 8§ 10 bis 14
KfSachvG zustandig.

1 https://www.fahrschule-online.de/nachrichten/niedersachsen-und-bremen-lange-wartezeiten-auf-pruefungs-

termin-3553289; https://www.landeszeitung.de/lokales/lueneburg-lk/lueneburg/kaum-pruefungsplaetze-in-
lueneburg-tuev-nord-und-fahrschulen-im-streit-YXXY7R3ZKBFTDOWRSQAO5CYTZY .html
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Das Ministerium fur Wirtschaft, Verkehr und Bauen steht daher hinsichtlich der Thematik der Prif-
platzsituation in Niedersachsen sowohl mit der TUV Nord Mobilitdit GmbH & Co. KG als auch dem
Fahrlehrerverband Niedersachsen in einem engen Austausch.

Gemal 8§ 10 Abs. 1 Satz 3 KfSachvG darf fur jeden Bereich lediglich eine Technische Prufstelle
errichtet werden. Eine weitere Beauftragung neben der TUV Nord Mobilitit GmbH & Co. KG ist in
Niedersachsen derzeit demnach rechtlich nicht méglich. Die DEKRA ist in Niedersachsen nicht im
Rahmen von Fahrerlaubnisprufungen tatig.

Diese Alleinbeauftragung wurde bereits in der Vergangenheit haufiger kritisch hinterfragt. Eine Off-
nung des Marktes kénnte jedoch problematisch sein, da alle Regionen Niedersachsens gleicherma-
Ren bedient werden missen und die Gefahr besteht, dass sonst gegebenenfalls nur einige Regionen
ausreichend versorgt werden.

Diese Daten liegen der Landesregierung nicht vor.

Es gibt in Niedersachsen aktuell 1 107 Fahrschulen. Eine Aufteilung in stadtischen und landlichen
Raum ist mangels konkreter Definition dieser Raume nicht mdglich.

Aktuell werden in Niedersachsen 271 Fahrerlaubnispriferinnen und -prifer eingesetzt. Dabei werden
diese allerdings nicht ausschlieBlich fur Fahrerlaubnisprifungen eingesetzt, sondern erfillen auch
andere Téatigkeiten im Rahmen ihrer Befugnisse, beispielsweise die Abnahme von Hauptuntersu-
chungen. Die Mdglichkeit ehrenamtlich eingesetzter Fahrerlaubnispriiferinnen und -priifer ist nach
dem KfSachvG nicht vorgesehen.

Entsprechende Daten liegen der Landesregierung nicht vor.

Entsprechende Daten liegen der Landesregierung nicht vor. Die Fahrstunden fiir den Fahrerlaubnis-
bewerber erfolgen, abgesehen von den Pflichtstunden, in alleiniger Absprache zwischen Fahrschule
und Fahrschuler.
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Aus der nachfolgenden Tabelle ergibt sich die Anzahl der durchgefiihrten Prifungen (Quelle: arge
Statistik-Portal). Fir die praktischen Priifungen liegen erst ab dem Jahr 2021 Werte vor.

Jahr Theorie Praktisch
2025 145.689 137.744
(Jan.- Sept.)

2024 182.967 177.324
2023 179.589 174.946
2022 169.157 178.829
2021 174.372 183.578
2020 155.709
2019 169.299
2018 172.798
2017 176.186
2016 163.198
2015 159.583

Die Anlage 7 zu § 16 Abs. 2 FEV fihrt ausschlie3lich die in Frage 8 genannten Sprachen auf, in
denen eine theoretische Fahrerlaubnispriifung abgelegt werden kann. Die hier bei Buchstabe n ge-
nannte Option gehort nicht dazu.

Die theoretischen Fahrerlaubnisprifungen wurden in den nachfolgend aufgefiihrten Mengen in den
jeweiligen Sprachen absolviert. Eine weitere Aufschliisselung nach Wiederholungsprifungen oder
Erstprifungen ist nicht moglich.

Sprache 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

(bis

Sept.)
Deutsch 153.211 | 153.936 | 153.358 | 147.977 | 145.889 | 135.654 | 152.542 | 147.632 | 155.647 | 155.841 | 123.684
Englisch 1.364 1.608 1.598 1.799 1.822 1.751 2.237 2.475 3.017 3.446 2.830
Franzdsisch 326 400 425 503 682 730 824 812 869 925 740
Griechisch 48 65 85 66 82 95 84 64 81 63 57
Italienisch 50 84 125 121 129 125 141 122 129 142 84
Polnisch 622 878 854 820 798 623 715 598 517 616 352
Portugiesisch 164 179 251 189 217 139 189 171 210 206 177
Rumanisch 308 467 767 1.008 1.360 1.337 1.609 1.306 1.359 1.279 891
Russisch 1.721 1.869 2.068 2.220 2.660 2.345 2.592 2.223 2.821 3.702 3.802
Kroatisch 280 326 324 348 355 354 452 355 429 438 230
Spanisch 361 358 380 346 422 338 464 499 524 719 657
Turkisch 1.128 1.298 1.431 1.462 1.613 1.493 1.567 1.781 2.434 3.430 2.962
Hochara- * 1.730 14.520 15.939 13.270 10.725 11.316 11.119 11.552 12.160 9.223
bisch

* Hocharabisch wurde erst 2016 eingefiihrt.
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Diese Daten liegen der Landesregierung nicht vor.

Siehe Antwort zu Frage 9.

Die Fragen 11 und 12 werden aufgrund des Zusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Grundsatzlich ist der Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse B (PkW-Fiihrerschein) dem Bereich der pri-
vaten Daseinsflirsorge zuzuordnen.

Der Erwerb eines Fihrerscheins kann mit den arbeitsmarktpolitischen Instrumenten des SGB Il und
SGB Il daher nur unter engen Voraussetzungen als Einzelférderung im Rahmen des Vermittlungs-
budgets (8 44 SGB Ill) oder als Bestandteil einer (Qualifizierungs-)MaRnahme geférdert werden. Der
alleinige Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse B erflillt dabei nicht die Kriterien des § 180 Abs. 2 SGB Il
und ist somit keine berufliche Weiterbildung im Sinne des § 81 ff. SGB II.

Die Kosten fiir den Erwerb eines Fihrerscheins kdnnen tibernommen werden, wenn der Fihrer-
schein zur Beendigung der Arbeitslosigkeit dient oder erforderlich ist und eine klare berufliche Not-
wendigkeit nachgewiesen werden kann. Im Regelfall muss hierfiir ein konkretes Arbeitsangebot
nachgewiesen werden sowie die Arbeitsstatte mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln nicht erreichbar und
ein Wohnortwechsel nicht zumutbar sein. Eine Férderung in voller Kostenhohe ist grundsétzlich nicht
moglich. Ein Rechtsanspruch auf die Férderung besteht nicht. Die Agenturen fiir Arbeit und die Job-
center entscheiden im eigenen Ermessen Uber die Férderung.

Die Forderung des Fuhrerscheinerwerbs wird dabei nicht gesondert statistisch erfasst, sodass Daten
zu Forderfallen und durchschnittlichen Kosten pro MaRnahme in den Forderstatistiken der Bundes-
agentur fur Arbeit nicht ausgewiesen werden. Vor diesem Hintergrund liegen der Landesregierung
im Sinne der Fragestellung keine Erkenntnisse vor.

In Niedersachsen wurde ausschlieRlich die TUV Nord Mobilitdat GmbH & Co. KG mit der Errichtung
und Unterhaltung einer Technischen Prifstelle beauftragt. Die DEKRA ist in Niedersachsen nicht im
Rahmen von Fahrerlaubnisprifungen tatig. Ein Vergleich der beiden Organisationen in Niedersach-
sen ist daher nicht moglich.

Fur die bundesweiten Bestehensquoten sind die Statistiken des Kraftfahrt-Bundesamtes heranzuzie-
hen. Diese sind tber den folgenden Link abrufbar: https://www.kba.de/DE/Statistik/Kraftfahrer/Fahr-
erlaubnisse/Fahrerlaubnispruefungen/fahrerlaubnispruefungen_node.html?yearFilter=2024


https://www.kba.de/DE/Statistik/Kraftfahrer/Fahrerlaubnisse/Fahrerlaubnispruefungen/fahrerlaubnispruefungen_node.html?yearFilter=2024
https://www.kba.de/DE/Statistik/Kraftfahrer/Fahrerlaubnisse/Fahrerlaubnispruefungen/fahrerlaubnispruefungen_node.html?yearFilter=2024
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Die Bestehensquoten ergeben sich in Niedersachsen fir den Zeitraum Januar bis September 2025

wie folgt:
TUV-Region Nichtbestehens-Quote Nichtbestehens-Quote
Theorie Praktisch
Liineburg 36,8% 31,5%
Weser/Ems 37, 7% 29,9%
Osnabrick/Emsland 36,9% 24,7%
Hannover 40,4% 32,0%
Braunschweig/Gottingen 36,2% 30,5%

Entsprechende Daten liegen der Landesregierung nicht vor. Siehe Antwort zu Frage 9.

Ausnahmegenehmigungen werden jedoch grundsatzlich nur restriktiv erteilt, Ausnahmen hinsichtlich
des Mindestalters stellen keine Ausnahme im Hinblick auf die Befahigungsanforderungen dar.

Nein, Unterstiitzung aus anderen Bundeslandern gab es nicht.

Jahr Befugnistrager in Davon neue Befugnistrager
Niedersachsen (Ausbildung und Neueinstellung)
2021 481 45
2022 495 42
2023 495 99
2024 505 36
2025 512 80

Die Anzahl der verfigbaren Befugnistragerinnen und -trager sowie der aktiv eingesetzten Fahrer-
laubnispruferinnen und -priifer unterscheidet sich, da nicht alle Personen, die die Befugnis zur Ab-
nahme von Fahrerlaubnisprifungen haben, auch fir diese eingesetzt werden, sondern teilweise in
anderen Aufgabenbereichen eingesetzt werden.

Es handelt sich bei der Beauftragung der TUV Nord Mobilitat GmbH & Co. KG als Technische Prif-
stelle nicht um eine vertragliche Vereinbarung, sondern eine Beleihung. Die Beleihung ist die Uber-
tragung von bestimmten Verwaltungsaufgaben eines Hoheitstrdgers an natirliche oder juristische
Personen des Privatrechts. Dem Privatrechtssubjekt werden damit Hoheitsbefugnisse verliehen.

In diesem Rahmen sind daher keine vertraglichen Leistungen vereinbart worden, die Technische
Prufstelle hat vielmehr eine ordnungsgemafe Aufgabenerledigung sicherzustellen.
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Im Rahmen von Erfahrungsaustauschen werden auch Wartezeiten auf Fahrerlaubnisprifungen aus-
getauscht, wobei kein konkretes Benchmarking stattfindet. Aufgrund der unterschiedlichen Struktu-
ren und regionaler Unterschiede ist ein Vergleich nur bedingt méglich. Entsprechende landerspezifi-
sche Vergleiche bestehen daher nicht.

Nein, da eine konkrete Planung der notwendigen Priifplatze und der damit notwendigerweise vorzu-
haltenden Kapazitaten nur eingeschrankt méglich ist. Innerhalb des Jahres ergeben sich erhebliche
Unterschiede hinsichtlich des Bedarfs an Prifplatzen, da beispielsweise in den Sommermonaten
Zweiradprifungen abgenommen werden missen, die im Winter nicht erfolgen kénnen. Eine konkrete
Vorgabe fir maximale Wartezeiten ist daher nicht moglich. Grundsétzlich plant die Landesregierung,
die Wartezeiten so gering wie mdglich zu halten und steht dazu in einem engen Austausch mit der
Technischen Prufstelle.

6 (Verteilt am 10.11.2025)



	Drucksache 19/8928
	Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung gemäß § 46 Abs. 1 GO LT mit Antwort der Landesregierung
	Lage und Umsetzung der Fahrerlaubnisprüfungen in Niedersachsen mit Blick auf Wartezeiten, Prüferkapazitäten und Qualitätsstandards
	Anfrage der Abgeordneten Omid Najafi und Holger Kühnlenz (AfD), eingegangen am 08.10.2025 - Drs. 19/8654, an die Staatskanzlei übersandt am 10.10.2025
	Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Bauen namens der Lan-desregierung vom 06.11.2025

